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ratorem bonorum nach Maaß der Fürst!.Heß. Proceß-Ordnung zu üquldlren, wiedriaenö aderì
zu gewärtigen, daß selbige damit pr-cià und abgewiesen werden. Merxhausen den 2sten
May 1772. 2t. Sey, Hochfürst!. Heß. Samt-Vogt hiersclbft.

10) Nachdem Johannes Baum nnd dessen Ehefrau zu Haimbach viele und ihr Vermögen weit üb er
steigende Schulden contrairet haben, mithin der Cvncurs-Proceß hat erkannt werden müssen'
so werden alle diejenigen, welche an selbigen Forderungen haben, hierdurch perentorie vorgeladen'
in Termino liquidationis Donnerstags den 24sten Sept. schierskünftig für dahiesigem Amt zu er
scheinen, nnd solche behörig zuliqidiren, in dessen Entstehung aber der prxdusion zu aewartiaen.
Lreyssa Heu roten Jul. 1772.

Fürst!. Heßisches Amt daselbst, G. E. Bißkamp.

11) Nachdem Martin HeimerichS Kel. von Oberkaufungen bey Fürst!. Landgericht die Anzeige getban
wie ihr Ehemann ohne Hinterlassung voll Leibes-Erben und ohne einige Disposition verstorben I
und wie ihr dessen Erben ad intestato nicht bekannt wären, nnd dahero gebeten solche Edictas
liter Zìi citimi, so werden alle und jede welche an des gedachten Martin Heimrichs Verlassen-1
schaft einige Ansprache zu machen gesonnen, zu dem aufMontag den z isten Äug. a. c. perentorie
prxsigirten Termin hiermit vorgeladen, um darin sich sowohl für Fürst!. Landgericht anzugeben,
als was sich gebühret, zu Protocol! zu verhandeln, oder in Entstehung dessen zu gewärtigen,!
daß sie mit ihren Ansprüchen gar nicht weiter gehöret werden sollen. Cassell den sten Julii !
1772.

12) Demnach ans des bey dem Hochlöbl. von Mirbachischen Regiment in Diensten gestandenen,
gleichwohlen schon längst entwichenen Fähndrich von Trampe hinterlassenen Equipage zoRthlr. !
3 Alb. gelöset, und mittelst guthabenden sonstigen Gelder zusammen gebracht worden; So
werden alle diejenigen, welche an besagtem von Trampe etwas zu fordern haben, hiermit verab-
ladet, und in Vermino dm l6tm Sept. a. c. sub prrejudicio dazu bestimt, des Morgens um

y Uhr vor hiesigem Kriegsgericht entweder in Person, oder durch genugsam Bevollmächtigte zu
erscheinen, ihre Forderungen gehörig zu liquidimi , und in Entstehung gütlichen Vergleichs
rechtlichen Bescheides sich zu gewärtigen. Milsungen den izten Julii 1772.

Aus Fürst!. Heßischem Kriegs - Gericht daselbst.

13) Nachdem nöthig befunden worden, den statum palllvorum des dahier vor einiger sZeit ver
storbenen Kaufmann Johann Christoph Hüters zu untersuchen; Als werden zu dem Ende alle
und jede dessen Creditore« hiermit perentorie citirt, in Termino Donnerstags den 2oten Aug.
vor hiesigem Stadtgericht entweder in Person oder durch einen hinlänglich bevollmächtigten

. Mandataì-ium zu erscheinen, ihre Credita zu liquidimi, und alsdann in Entstehung einer güt
lichen Uebereinkunft, weitere rechtliche Verfügung zu gewärtigen. Milsungen den'zoten Junii
1772. F. H. Stadtgericht daselbst.

 14) Demnach von Hochfürstl. Regierung auf das von der verwittweten Frauen Metropolitaniu
Sundheimen gethane Suchen, mir Unterzeichnetem der Auftrag geschehen , die Impetranti pre
via liquidatine illatorum mit ihrem protenditeli Vorzugsrechte gegen die Creditore« ihres seli
gen Mannes zu hören, so werden alle diejenigen, welche an dem verstorbenen Herrn Metropolitan
Sundheim einigen rechtlichen Anspruch zu haben vermeinen, auf den 23stenSept. um mit der
Frau Impetranti über den punctum prioritatis zu verfahren, und nach ad Protocollimi verhandeltet
Nothdurft rechtliche Erkänntniß zu erwarten ein fürallemahl hierdurch citiret. Cassell den izten
Jul. 1772. I. LH. Gundlach, Regierungs sSecretarius, vigore Commißwnis.

jz) Ueber des verstorbenen Johannes Schmidts zu Rengshausen nachgelassenes Vermögen ist
ohnlangst ein Concursus Creditorum erkannt worden; Alle diejenigen nun, so an dessen Nachlaß
sit ex quocunque capite eine Ansprache zu machen gedenken, werden hierdurch edictaliter citiret
und erfordert, Donnerstags den izten Aug. a.c. vor hiesigem Fürst!. Amte zu erscheinen, nnd
ihre vermeintliche Forderungen so gewiß zu liquidimi und zu venficimi, als in Entstehung


